
CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 
„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 
KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 2.6  Nummer: FS-12-171 Klarstellung zu pain.001-Eilzahlungen (13.12.2012) 

zu behandeln in der Sitzung des DK-Arbeitsstabes am   13.12.2012 

 

Art der Änderung∗:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: 10 (neues Kapitel für Eilzahlungen via pain.001-Format (CCU))  

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

 

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:  

(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt) 
 

Status: 
 Änderung beschlossen am    (Aufnahme in Version  2.7 ) 

  

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
∗ Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, 
E=Erweiterung, L=Löschung)  
 

Durch den Change Request FS-11-04 wurde geregelt, dass es möglich sein wird, bei taggleichen 
Eilüberweisungen das Format pain.001 zu verwenden. Dafür wird das deutsche pain.001-Subset an 
der Stelle Service Level angepasst.  
Über EBICS sind solche Zahlungen per CCU einzureichen (bisher DTE/EUE).  
Hier kann nicht sichergestellt werden, dass alle Dateninhalte vollumfänglich weitergegeben werden. 

Durch die Konvertierung der Kunde-Bank-Nachricht pain.001 in das Format MT 103 sind bestimmte 
Felder nicht übertragbar (bzw. nur bis zu einer bestimmten Länge darstellbar), die im SEPA-Bank-
Bank-Format (dort: pacs-Formate) weitergegeben werden. 
 
Da eine Zielsetzung bei der Spezifikation war, die Prozesse hier möglichst analog zu SEPA zu 
gestalten, sollten nicht übertragbare Datenelemente zwar zulässig sein, jedoch zur Klarstellung ein 
Hinweis in die Spezifikation aufgenommen werden, dass bestimmte Felder bei der Übermittlung 
verloren gehen, falls sie genutzt werden. 



Anhang zum CR FS-12-17 (13.12.2012) 
Auf Grund unterschiedlicher Anforderungen im Interbankenzahlungsverkehr kann nicht 
sichergestellt werden, dass alle Dateninhalte vollumfänglich weitergegeben werden können. 

Insbesondere sind folgende Datenelement betroffen (Einzelheiten sind mit dem Institut zu 
klären): 

  

Element Einschränkung 

Category Purpose Keine Weitergabe möglich 

Debtor|Postal Address|Country, 
Debtor|Postal Address|Address Line 

Weitergabe von insgesamt bis zu 70 Zeichen möglich 

Debtor|Identification Keine Weitergabe möglich 
Debtor Account|Currency Keine Weitergabe möglich 
EndToEndIdentification Keine Weitergabe möglich, Kunden wird empfohlen, diese ID 

gegebenenfalls in den unstrukturierten Verwendungszweck 
(Remittance Information, Unstructured) anzugeben 

Ultimate Debtor Keine Weitergabe möglich 
Creditor|Postal Address|Country, 
Creditor|Postal Address|Address Line 

Weitergabe von insgesamt bis zu 70 Zeichen möglich 

Creditor|Identification Keine Weitergabe möglich 
Ultimate Creditor Keine Weitergabe möglich 
Purpose Code Keine Weitergabe möglich 
 
 


